
            

Gesamtleitung, 10.03.2023 

Bezug Jokertage an den Tagesschulen Bachtelen: 
TaGre, TASO, TADO, TASI 

 

Seit dem 1. August 2012 hat jede Schülerin und jeder Schüler im Verlaufe des Schuljahres 

zwei Jokertage zur Verfügung. Diese können ohne Begründung bezogen werden.  

Spätestens am Vortag muss die Klassenlehrperson durch die Eltern hinsichtlich der Abwesen-

heit durch Bezug von Jokertagen schriftlich benachrichtigt werden.  

Wie im Dispensationsreglement unter anderem festgehalten zählt jeder bezogene Jokertag als 

ganzer Tag, auch wenn der Unterricht nur an einem halben Tag stattfindet. Bei besonderen 

Schulanlässen (Sporttag, Lager, etc.) kann die Schule bestimmen, ob Jokertage bezogen wer-

den können. Jokertage, die nicht innerhalb des Schuljahres bezogen werden, verfallen.  

 

Das Vor- und Nachholen des verpassten Schulstoffes liegt in der Verantwortung der Schüle-

rinnen und Schüler, sowie deren Eltern in Zusammenarbeit mit der Lehrperson. Verpasste 

Prüfungen müssen grundsätzlich nachgeholt werden. 

 

      


